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Leistungsbewertung an der Marga Spiegel Sekundarschule 
Allgemeine Anmerkungen zur Leistungsbewertung an der Marga-Spiegel-

Sekundarschule  
 

Neben dem Beobachten, Fördern und Fordern ist das Bewerten von Leistungen eine wesentliche 

Aufgabe schulischen Lernens. 

 

Unterrichtet eine Schule unterschiedliche Bildungsgänge, so werden im Unterricht alle Formen 

der inneren und äußeren Differenzierung genutzt. 

Die Marga-Spiegel-Schule lässt als Sekundarschule den angestrebten Schulabschluss länger 

offen, als andere Schulformen es können. 

Wir unterrichten auf verschiedenen Niveaustufen, um den unterschiedlichen Lern- und 

Leistungsvoraussetzungen aller Schüerinnen und Schüler möglichst gerecht zu werden.  

Neben dieser inneren Differenzierung bietet die Marga-Spiegel-Schule vielfältige 

Fördermöglichkeiten, welche wir zum Teil durch äußere Differenzierung umsetzen. 

Beispielhaft genannt seien hier die Fördermöglichkeiten im Rahmen der Lese-Rechtschreib-

Förderung, das Lerncoaching, die Förderung in der FörderInsel sowie im Ankerplatz. 

 

Die Leistungsanforderungen in den einzelnen Fächern orientieren sich an den 

Kompetenzerwartungen der jeweiligen Lehrpläne des Landes NRW. Weiterhin ist für uns im Sinne 

eines pädagogischen Leistungsverständnisses bedeutsam, dass bei der Zeugnisnote vielfältige 

Leistungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden.  

 

 

Grundlage der Leistungsbewertung an der Marga-Spiegel-Sekundarschule ist ein pädagogisches 

Leistungsverständnis, das von den individuellen Lern- und Leistungsmöglichkeiten jeder 

Schülerin/jedes Schülers ausgeht und jeder/jedem die Möglichkeit einräumt, sich weiter zu 

entwickeln: „Wir leiten Schülerinnen und Schüler an, zunehmend selbständig Verantwortung für 

ihren Lernprozess zu übernehmen. “ (Schulprogramm MSS, Kap. 1 Erziehung und Werte) 

In diesem Zusammenhang sei bereits hier auf die Aspekte der Leistungsbewertung bei 

Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf im entsprechenden Kapitel dieses 

Konzepts hingewiesen. 

 

In dem Spannungsfeld zwischen dem Zwang zur Benotung einerseits und dem Anspruch einer 

ermutigenden Lernbegleitung andererseits fühlt sich das Kollegium der Marga-Spiegel-

Sekundarschule einem Leistungsverständnis verpflichtet, das geprägt wird durch ein positives, 

ermutigendes Lernklima: „Wir nutzen Vielfalt als Chance. Alle nehmen Menschen in ihrer 

Verschiedenheit wahr und entwickeln Interesse und Neugierde. Heterogene Lerngruppen prägen 

unseren Alltag. Jeder wird mit seinen unterschiedlichen Lernvoraussetzungen akzeptiert, 

angenommen und in seiner individuellen Entwicklung gestärkt.“ (Schulprogramm MSS, Kap. 2 

Toleranz)  

  

Des Weiteren sehen wir in der Beobachtung und Wahrnehmung der individuellen 

Leistungsmöglichkeiten eine wesentliche Grundlage für die Förderung jeder Schülerin / jedes 
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Schülers. („Wir unterrichten Schülerinnen und Schüler individuell auf unterschiedlichen 

Niveaustufen in Form von innerer und äußerer Differenzierung.“; Schulprogramm Kap. 4 

Unterricht)  

 

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung an der MSS sind so angelegt, dass sie die 

Lernentwicklung bzw. den Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen erfassen und 

Grundlage für die weitere Förderung der Schülerinnen und Schüler sind (vgl. Referenzrahmen 

Schulqualität Kriterium 2.7.2). 

So sind Zieltransparenz und Offenlegung der Kriterien zur Bewertung in die Unterrichtseinheiten 

eingebunden. In den Unterrichtsfächern erleichtern Kompetenzraster in Form von Checklisten1 

den Schülerinnen und Schülern die Einschätzung des eigenen Leistungsstandes und geben 

notwendige Hilfen für die Aufarbeitung von Defiziten. Die Checklisten geben sowohl Auskunft 

über angestrebte Basiskompetenzen […] als auch über erweiterte Kompetenzen auf einer 

„Aufstiegs-„ oder „Expertenstufe“. Die Differenzierung in den unterschiedlichen 

Anforderungsbereichen erfolgt dabei über die jeweiligen Operatoren, die den Schülerinnen und 

Schülern in den verschiedenen Unterrichtsfächern in ihrer Bedeutung erklärt werden. 

 

 

 

Anforderungsbereiche Operatoren 

Anforderungsbereich 
1 

Diese Aufgaben werden bei 
gelerntem und bereits geübtem 
Wissen angewendet. Dabei 
werden bekannte Begriffe und 
Sachverhalte wiedergegeben. 

benennen, beschreiben, 
wiedergeben, darstellen, 
zusammenfassen, … 

Anforderungsbereich 
2 

Diese Aufgaben erfordern ein 
selbständiges Bearbeiten, indem 
erworbenes Wissen auf neue 
Themen und Fragestellungen 
übertragen wird. 

erklären, erläutern, einordnen, 
untersuchen, vergleichen, in 
Beziehung setzen, … 

Anforderungsbereich 
3 

Diese Aufgaben bieten komplexere 
Themen, für die selbständige 
Lösungen, Begründungen, 
Folgerungen und Wertungen 
erarbeitet werden müssen. 

beurteilen, bewerten, Stellung 
nehmen, begründen, prüfen, 
entwerfen, entwickeln, 
gestalten, Schlussfolgerungen 
ziehen, … 

(Quelle: deutsch.punkt 4, Klett, S. 254) 

 

Die Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten richtet sich nach den Vorgaben der APO-SI und wird 

sowohl bei den inhaltlichen als auch terminlichen Planungen berücksichtigt.  

  

 
1 Beispiele für die Fächer Technik, Chemie und Deutsch im Anhang 
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Klassenarbeiten/Lernzielkontrollen; Quelle: https://bass.schul-welt.de/13199.htm 

 

 
 

https://bass.schul-welt.de/13199.htm
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„Schriftliche Klassenarbeiten werden gleichmäßig auf die Schulhalbjahre verteilt, vorher 

rechtzeitig angekündigt, innerhalb von drei Wochen korrigiert, benotet, zurückgegeben und 

besprochen. Sie werden den Schülerinnen und Schülern zur Information der Eltern mit nach 

Hause gegeben. Erst danach darf in demselben Fach eine neue Klassenarbeit geschrieben 

werden.“ (6.1.2 VV zu § 6 APO-SI) 

 

Zudem gibt in jedem Fach ein detaillierter Bewertungsbogen zur Klassenarbeit2 die Möglichkeit 

zur differenzierten Leistungsfeststellung. Er bietet außerdem die Grundlage für eine adäquate 

Schüler- und Elternberatung: „Wir überprüfen Lernfortschritte im Rahmen von differenzierten 

Leistungskontrollen. Alle Fachlehrerinnen und -lehrer gestalten an den jeweiligen 

Kompetenzniveaus orientierte sowohl schriftliche als auch mündliche, zunehmend auch digitale 

Lernzielkontrollen.“ (Schulprogramm MSS, Kap. 4 Unterricht). Jeder Bewertungsbogen enthält 

darüber hinaus eine Lern- und Förderempfehlung, damit Defizite möglichst zügig bearbeitet 

werden können. Die Benotung der Lernzielkontrollen aller Fächer orientiert sich am Notenspiegel 

für die zentralen Abschlussprüfungen (ZP 10) und den Grundlagen § 48 des Schulgesetzes3. 

Benotung 

 
 

In den Fächern mit schriftlichen Klassenarbeiten liegt die Gewichtung von schriftlichen und 

sonstigen Leistungen in der Regel bei jeweils 50%.  

Schülerinnen und Schüler, die lernzieldifferent unterrichtet werden erhalten ihrem Lernstand 

entsprechend angepasste Formen von „schriftlichen Überprüfungen“, die mit 

Rückmeldungsbögen begutachtet werden, um Lernfortschritte sichtbar zu machen. Hierbei spielt 

die Stärkung der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten sowie der Persönlichkeit der 

Schüler/innen eine große Rolle, da sie sich den anderen gleichwertig fühlen können und fachliche 

Lernfortschritte transparent werden. Außerdem eröffnet die Marga-Spiegel-Schule diesen 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bei positiver Lernentwicklung in einen zielgleichen 

Bildungsgang überzugehen und probeweise an den regulären Klassenarbeiten eines 

abschlussbezogenen Bildungsganges teilzunehmen. 

 

Um die Anforderungen, die zum Bereich der „sonstigen Mitarbeit“ gezählt werden, transparent zu 

gestalten, geben die Lehrkräfte seit dem Schuljahr 2019/2020 zu Beginn des jeweiligen 

Schuljahres und zu entsprechenden Situationen, dem jeweiligen Fach angepasste 

 
2 Beispiele für Mathe, Englisch und Deutsch s. Anlage 
3 s. Anlage. 
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Orienentierungshilfe nach folgendem Muster heraus (hier am Beispiel des Wahlpflichtbereichs 

„Darstellen und Gestalten“):  
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Im Bereich der „sonstigen Mitarbeit fließen neben der mündlichen Mitarbeit auch 

Ergebnispräsentationen, die Mitarbeit bei Gruppenarbeiten, das Erstellen digitaler Produkte, das 

Anwenden von Methoden- und Kommunikationskompetenzen sowie Arbeitsdokumentationen in 

die Zeugnisnote mit ein. 

 

Die detaillierten Grundsätze zur Leistungsbewertung in den einzelnen Fächern sind jeweils den 

Fachcurricula im IServ-Curriculummodul angehängt.  

 

Sprachbildung und mündliche Prüfungen 

Die Marga-Spiegel-Sekundarschule legt Wert auf Sprachbildung in allen Fächern: Wir 

fördern die deutsche Sprache in allen Fächern. (Schulprogramm MSS, Kap. 4 

Unterricht).  

Nicht nur im schriftlichen, sondern auch im mündlichen Bereich führen wir die Schülerinnen und 

Schüler zur Bildungssprache heran (vgl. Sprachbildungskonzept MSS). So gibt es in allen 

Jahrgängen mündliche Prüfungen in den sprachlich orientierten Fächern Deutsch, Englisch, 

Französisch, seit dem Schuljahr 2019/20 auch im Fach Mathematik. Die mündliche 

Lernzielkontrolle ersetzt dabei eine schriftliche Klassenarbeit und wird genauso wie schriftliche 

Klassenarbeiten mittels eines Bewertungsbogens, der die erreichten Kompetenzen darstellt, 

bewertet. Auf diese Weise wird neben dem schriftlichen Sprachgebrauch auch der mündliche 

Sprachgebrauch gefördert.  
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Leistungsbewertung bei Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf 

An der Marga-Spiegel-Sekundarschule werden neben den Schülerinnen und Schülern im 

Bildungsgang der Sekundarschule auch Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf unterrichtet. 

Die Leistungsbewertung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf unterscheidet zwischen der zielgleichen Förderung und der zieldifferenten 

Förderung. 

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die zielgleich unterrichtet 

werden, streben einen Regelschulabschluss an. 

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die zieldifferent unterrichtet 

werden, können andere Abschlüsse erwerben. 

Insbesondere für letztere gelten besondere Regelungen bei der Leistungsbewertung, welche im 

folgenden ausführlich dargelegt werden. 

Zielgleiche sonderpädagogische Förderung 

Bei Schülerinnen und Schülern, die zielgleich im Unterricht gefördert und unterrichtet werden, 
gelten die im Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen festgelegten Grundsätze der 
Leistungsbewertung; ebenso die Vorgabe zu den Zeugnissen (§§48-50 SchulG NRW).  
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An der Marga-Spiegel-Sekundarschule gilt also bei zielgleicher sonderpädagogischer Förderung 
bei der Leistungsbewertung dasselbe Konzept als Grundlage zur Leistungsbewertung, wie bei 
Schülerinnen und Schülern ohne sonderpädagogischen Förderschwerpunkt.  
 
Darüber hinaus erhalten Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarf eine Zeugnisbemerkung mit dem Hinweis darauf, in welchem Bereich 
diese Förderung stattgefunden hat, ob dieser Förderbedarf weiterhin besteht und in welchem 
Bildungsgang sie unterrichtet wurden. 
Bei zielgleicher Förderung können die Abschlüsse der allgemeinen Schulen erreicht werden. Auf 
Wunsch der Erziehungsberechtigten kann im Abschlusszeugnis der Vermerk über die 
sonderpädagogische Unterstützung entfallen (§21 (6) AO-SF). 
Die Grundlage für den Unterricht bilden die Kernlehrpläne der einzelnen Unterrichtsfächer. 
Zielgleich unterrichtet werden in der Regel Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung in den Bereichen  
 

- Körperliche und motorische Entwicklung, 
- Hören und Kommunikation, 
- Sehen, 
- Sprache, 
- Emotionale und soziale Entwicklung und 
- Autismus-Spektrum-Störung. 

 
 
 
 
 

Zieldifferente sonderpädagogische Förderung 

Eine zieldifferente Förderung und Leistungsbewertung erfolgt in der Regel bei einem 

sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf in den Bereichen  

- Lernen und  
- geistige Entwicklung.  

Förderschwerpunkt Lernen 

Grundlage für eine Förderung im Bereich Lernen ist die Feststellung, dass die Lern- und 

Leistungsausfälle schwerwiegender, umfänglicher und langandauernder Art sind (§ 4 (2) AO-

SF). 

Die Unterrichtsinhalte orientieren sich an den Unterrichtsfächern und Stundentafeln der 

Hauptschule (§ 31 (1) AO-SF). 

Für den Bildungsgang Lernen gelten eigene Lehrpläne.  

Aufgrund der oben genannten Einschränkungen kann eine Leistungsbewertung im Bildungsgang 

Lernen nur auf Grundlage der individuellen Voraussetzungen und Möglichkeiten der 

Schülerinnen und Schüler erfolgen.  

Diese werden in einem Förderplan festgehalten, welcher regelmäßig (zwei Mal im Jahr) 

überprüft und fortgeschrieben wird. Der Förderplan wird, nach Beratung mit allen anderen an 

der Förderung beteiligten Personen, von den Lehrkräften, die die Schülerinnen oder Schüler 

unterrichten erstellt (vgl. §21 (7) AO-SF).  
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Lernzielkontrollen werden, den individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler 

entsprechend, differenziert angeboten und mit Hilfe eines Rückmeldebogens bewertet. Aus 

diesem geht hervor, welche Fähigkeiten die Schülerin/der Schüler gezeigt hat und in welchen 

Bereichen noch Unterstützungsbedarf besteht. 

Ein Beispiel für einen Rückmeldebogen befindet sich am Ende dieses Absatzes. 

  

Zeugnisse: 

Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Lernen werden ohne Notenstufen 

auf der Grundlage der im individuellen Förderplan festgelegten Lernziele beschrieben. 

Die Leistungsbewertung erstreckt sich dabei auf die Ergebnisse des Lernens sowie die 

individuellen Anstrengungen und den individuellen Lernfortschritte (§32 (1) AO-SF). 

Dem Zeugnis vorangestellt wird jeweils ein Bericht zum Arbeits- und Sozialverhalten.  

Zur Leistungsbewertung werden kurze Texte formuliert, aus denen die Unterrichtinhalte und die 

erworbenen Kompetenzen hervorgehen. Diese Texte werden kompetenz- und stärkenorientiert 

formuliert. Für jede Leistungsfeststellung sind folgende Leitideen grundlegend: Beobachtungen 

erfolgen prozessorientiert; wichtig ist zu erkennen, welche Lösungswege Schülerinnen und 

Schüler wählen. Die Schlüssigkeit und Angemessenheit des Lösungswegs und die Richtigkeit 

des Ergebnisses werden berücksichtigt. Individuelle Kompetenzen werden kontinuierlich 

festgestellt.  

 

Eine Ausnahme bildet die Leistungsbewertung der Leistungen von Schülerinnen und Schülern, 

die in Klasse 10 einen dem Ersten Schulabschluss nach Klasse 9 gleichwertigen Abschluss 

anstreben. Sie werden in allen Fächern zusätzlich mit Noten bewertet (§32 (3) AO-SF). 

 

Die Zeugnisse aller Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Lernen erhalten außerdem alle 

nach § 49 Absatz 2 und 3 des Schulgesetzes NRW erforderlichen Angaben. 

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 

Grundlage für die Förderung im Bereich geistige Entwicklung ist die Feststellung, dass das 

schulische Lernen im Bereich der kognitiven Funktionen und in der Entwicklung der 

Gesamtpersönlichkeit dauerhaft und hochgradig beeinträchtigt ist; und dass hinreichende 

Anhaltspunkte dafür sprechen, dass die Schülerin oder der Schüler zur selbstständigen 

Lebensführung voraussichtlich auch nach dem Ende der Schulzeit auf Dauer Hilfe benötigen 

wird (§ 5 AO-SF).  

Der Bildungsgang Geistige Entwicklung verfügt über eigene Lehrpläne, welche im Unterricht in 

Form von innerer und äußerer Differenzierung Berücksichtigung finden. 

Für die Leistungsbewertung gelten wie im Förderschwerpunkt Lernen die individuellen 

Voraussetzungen und Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler als Grundlage.  

Auch in diesem Förderschwerpunkt werden diese in einem Förderplan festgehalten, welcher 

regelmäßig (zwei Mal im Jahr) überprüft und fortgeschrieben wird. Der Förderplan wird 

ebenfalls, nach Beratung mit allen anderen an der Förderung beteiligten Personen, von den 

Lehrkräften ,die die Schülerinnen oder Schüler unterrichten, erstellt (vgl. §21 (7) AO-SF).  

 

  



 
Konzept zur Leistungsbewertung   
 

 ELM, GAR, BUL, LEF/DL´in,         
Stand 11/2025        12 

 

Zeugnisse: 

 

Die Beschreibung der Leistungen von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt 

Geistige Entwicklung erfolgt ohne Notenstufen anhand der im individuellen Förderplan 

festgelegten Ziele (§40 AO-SF). Maßgeblich bei der Leistungsbewertung sind auch hier die 

individuelle Anstrengung, der individuelle Lernfortschritt und die Ergebnisse des Lernens (ebd.). 

Das Zeugnis wird in Berichtsform angefertigt. Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf 

wird auf den Zeugnissen kenntlich gemacht.  
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Beispiel für einen Rückmeldebogen im Förderschwerpunkt Lernen: 
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Nachteilsausgleiche 

Je nach Förderschwerpunkt oder anderen Beeinträchtigungen wie z.B. Autismus-Spektrum, ADHS 

etc. sind individuelle Nachteilsausgleiche notwendig, die im folgenden Bogen erfasst, mit den 

Erziehungsberechtigten entsprechend beraten und von der Schulleitung genehmigt werden 

können: 
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Schülerinnen und Schüler können gemäß §6 APO-SI (s. Anl.) Nachteilsausgleiche bei 

Leistungsüberprüfungen erhalten. Die Schule orientiert sich dabei an bereits festgestellten 

Förderbedarfen einzelner Schülerinnen und Schüler (s.o.), diagnostiziert aber auch selbst im 

Rahmen einer Eingangsdiagnostik in den ersten drei Schulwochen in Jahrgang 5 mittels 

diagnostischem Rechtschreibtests (DRT) sowie dem Salzburger Lesescreening (SLS 1-4 oder 5-

8), um Defizite in der Entwicklung des Lesens und Rechtschreibens, die einer besonderen 

Förderung nach RdErl. d. Kultusministeriums v. 19.07.1991 (GABl. NW. I S. 174, BASS 14-01 

Nr. 1, Förderung von Schülerinnen und Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im 

Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (LRS)) bedürfen, festzustellen. Hinzu kommen 

ggf. auch bereits Diagnosen aus der Grundschulzeit und unterrichtliche Beobachtungen in 

Jahrgang 5 bis zu den Herbstferien, um die Ergebnisse der Eingangsdiagnostik möglichst 

passgenau zu verifizieren. Erst zu den Herbstferien werden dann die Fördergruppen im Bereich 

Rechtschreiben und Lesen festgelegt, um nach den Ferien zu starten. 

Zu Schuljahresbeginn erhalten somit die Lehrkräfte über die Didaktische Leitung die aktuellen 

Listen der Schüler/innen, die einen Nachteilsausgleich im Lesen- und Rechtschreiben erhalten 

und in schulischen Fördermaßnahmen erfasst sind. Zur Beratung mit den Erziehungsberechtigten 

und zur Dokumentation des Förderbedarfs LRS wird der nachfolgende Dokumentationsbogen für 

jede/n Betroffenen erstellt. Zudem erhält jede/r dieser Schüler/innen einen Vermerk zur 

Teilnahme an der Fördermaßnahme und eine Bescheinigung, auf der die bearbeiteten 

Förderschwerpunkte ausgewiesen sind und ggf. eine weitere Teilnahme an Fördermaßnahmen 

empfohlen wird. 
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Schülersprechtage 

Beim Schülersprechtag zur Mitte eines Schulhalbjahres besprechen die Klassenlehrerteams mit 

jeder Schülerin bzw. mit jedem Schüler neben der Persönlichkeitsentwicklung auch 

deren/dessen Leistungsentwicklung. Individuelle Fortschritte und Entwicklungsmöglichkeiten 

werden in einem Gesprächsprotokoll festgehalten und konkrete Absprachen zur Weiterarbeit 

getroffen; so erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, aktiv Verantwortung für 

ihren Lernprozess zu übernehmen. Die Absprachen zur Weiterarbeit sollen die Schülerinnen und 

Schüler zu selbstständiger Arbeit und letztendlich zu selbstständiger Lebenswegeplanung 

befähigen. („Alle Schülerinnen und Schüler werden regelmäßig hinsichtlich ihrer Leistungs- und 

Persönlichkeitsentwicklung u.a. beim Schülersprechtag oder in Beratungsangeboten gecoacht.“ 

Schulprogramm MSS, Kap. 1 Erziehung und Werte). Die Reflexionsbögen in den Jahrgängen 5-7 

unterscheiden sich dabei von den Reflexionsbögen der Jahrgänge 8-10. In den Jahrgänen 8- 10 

stehen die abschlussbezogene Kriterien im Zentrum. Siehe dazu auch Referenzrahmen 2.5.5 Die 

Schule verfügt über ein Übergangsmanagement in andere Schulen, in berufliche oder 

universitäre Ausbildung. 
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Selbsteinschätzung Schüler/innen-Sprechtag Jg. 5-7 
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Selbsteinschätzung Schüler/innen-Sprechtag Jg. 8-10 
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Jahrgangsgleiche Unterrichtsvorhaben und Lernzielkontrollen 

Ein wesentlicher Grundsatz an der Marga-Spiegel-Schule ist die enge Zusammenarbeit in 

Fachteams der einzelnen Jahrgänge:  

 

Wir unterrichten nach gemeinsamen Standards, die in den schulinternen Fachcurricula festgelegt 

sind und planen Unterricht fachspezifisch im Team. 

Alle Fachkolleginnen und -kollegen berücksichtigen die in den jeweiligen Fachkonferenzen 

festgelegten, an den Kernlehrplänen orientierten Kompetenzen bei der Planung der jeweiligen 

Unterrichtsvorhaben. Diese werden genauso wie die Lernzielkontrollen innerhalb der 

Jahrgangsstufen konsequent parallel durchgeführt. Die Fachcurricula sind Bestandteil des 

Schulprogramms. (Schulprogramm MSS, Kap. 4 Unterricht). 

 

Zu Beginn des jeweiligen Schuljahres entwickeln die Fachkonferenzen die Reihenfolge der 

Unterrichtsvorhaben und planen diese in Teams. Für die schriftlichen Unterrichtsfächer sind 

jahrgangsgleiche Lernzielkontrollen gelebter Standard. Diese werden in Teamarbeit erstellt. Zur 

Terminabstimmung der Lernzielkontrollen und weiteren Austausch in den einzelnen 

Unterrichtsfächern werden zu Beginn der Schulhalbjahre die Terminierungen der 

Lernzielkontrollen mit der Zuständigen Koordinatorin festgelegt. Über das Klausurmodul bei IServ 

werden die Termine den jeweiligen Lerngruppen bekanntgegeben. 

 

Weitere Themen zur Unterrichtsentwicklung sind u.a. die Förderung der Basiskompetenzen, 

digitale Feedback- und Leistungsbewertungsformen sowie aktuelle  Änderungen der APO-SI bzw. 

Kerncurricula. In jährlich stattfindenden Didaktischen Fachkonferenzen der 

Fachkonferenzvorsitzenden mit der Didaktischen Leitung werden Jahresschwerpunkte für die 

Fachkonferenzarbeit gesetzt. Diese sind beispielsweise die Einarbeitung neuer Kernlehrpläne in 

die schulinternen Curricula, fächerübergreifende Schwerpunkte wie Berufsorientierung oder 

Sprachbildung in allen Fächern etc. Die Fachkonferenzvorsitzenden beziehen die Ergebnisse der 

Didaktischen FK in ihre Fachkonferenzarbeit ein und geben Informationen weiter. Somit wird 

gewährleistet, dass alle Fachkonferenzen den gleichen Wissensstand erhalten und schulbezogen 

die schulinternen Lehrpläne konkretisieren können. 

 

In den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch arbeiten die Schülerinnen und Schüler bis zum 

Jahrgang 7 niveaudifferenziert im Klassenverband. Ab Jahrgang 7 findet eine äußere 

Differenzierung in den Fächern Mathematik und Englisch auf den Anforderungsebenen von 

Erweiterungs- und Grundkursen statt (E- Kurse bzw. G-Kurse).  

Grundanforderungen und erweiterte Fähigkeiten werden ebenfalls im Jahrgangsteam sowie in 

den Fachkonferenzen diskutiert und festgelegt.  

 

Eine weitere Differenzierung in E- und G-Kurse im Fach Deutsch sowie in Chemie beginnt erst mit 

der Jahrgangstufe 9, so wird sichergestellt, dass der Klassenverband und gemeinsames Lernen 

im ab Jahrgang 5 aufgebauten Klassenteam möglichst lange aufrechterhalten werden können.  
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Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler 

Allgemeines 

 

An der Marga-Spiegel-Schule gibt es für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler keine 

Auffang bzw. Integrationsklassen, sondern die Kinder/Jugendlichen werden jeweils einer 

Regelklasse zugeordnet und dort möglichst schnell in den Klassenverband integriert. Der 

Regelunterricht wird mit DAZ-Einheiten im Umfang von bis zu 10 Std. à 60 min ergänzt (äußere 

Differenzierung). Der DaZ-Unterricht kann lediglich einen Teilbereich der Integration von SuS 

mit Zuwanderungsgeschichte abdecken und ist dafür zuständig, sprachliches Lernen für den 

Alltag der Zugewanderten sicherzustellen. Der DAZ-Unterricht kann nicht den jeweiligen 

Fachunterricht ersetzen, sodass auch im Fachunterricht mit Hilfe geeigneter Materialien 

sprachliches und fachliches Lernen miteinander verknüpft werden muss. Dazu eignen sich 

besonders digitale Hilfsmittel wie die an der MSS eingeführte mehrsprachige Lernplattform 

„BINOGI“. In Absprache der Fachlehrkraft mit der jeweiligen DAZ-Lehrkraft können weitere 

Materialien für die Fächer anhand eines vorhandenen Materialpools (u.a. SCHLAU-Boxen) genutzt 

werden. 

Nach der Aufnahme an unserer Schule, nehmen die zugewanderten Schülerinnen und Schüler an 

einem Einstufungstest teil, der je nach sprachlichen Vorerfahrungen in Deutsch eine Zuordnung 

in die Sprachniveaugruppen ermöglicht. Je besser das Sprachniveau ist, desto höher ist die 

Gruppenzuordnung. Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse werden demnach der 

Gruppe 1 zugeordnet. Außerdem wird überprüft, ob die Schülerinnen und Schüler in der 

lateinischen Schrift alphabetisiert sind. 

Die DaZ-Fachkonferenz hat für die MSS ein Curriculum erstellt, das sich über vier Halbjahre, 

also die zwei Jahre der Erstförderung zieht. Es enthält grundlegende Kenntnisse der deutschen 

Sprache (Wortschatz und Grammatik) und auch grundlegende Kenntnisse über Deutschland und 

die Berufsorientierung. Die Inhalte werden mit verschiedensten Materialien (Kursbuch, 

Arbeitsbuch, Spiele, Sprechübungen, Grammatik- und Rechtschreibübungen, Vokabeltrainings, 

Lies-mal-Hefte und mit Hilfe digitaler Tools (wie Binogi, Sag es auf Deutsch, Anton, …) 

vermittelt. Dementsprechend vielfältig sind auch die Möglichkeiten der Leistungsüberprüfung 

(schriftlich und mündlich). 

 

Der DAZ-Unterricht 

 

Im DAZ-Unterricht kommen regelmäßige Tests (mündlich und schriftlich) zur Anwendung, um 

den Lernstand zu ermitteln.  

Die Teilnahme am DaZ-Unterricht endet nach erfolgreicher Teilnahme am Unterricht in der Regel 

nach 2 Jahren. Offiziell ist die Förderung nach 2 Jahren beendet, wenn die Kinder/Jugendlichen 

keine Kenntnisse der deutschen Sprache mitgebracht haben, danach muss der Übergang in den 

Regelunterricht und somit auch zunehmend eine Regelbenotung erfolgen. Bis dahin kann von 

einer Benotung in sämtlichen Fächern abgesehen werden, dennoch muss dem Schüler/der 

Schülerin der Lernstand mit geeigneten Mitteln (s.u.) transparent gemacht werden. 
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Leistungsbewertung für zugewanderte Schülerinnen und Schüler, die nach 

zweijährigem DAZ-Unterricht im Regelunterricht bewertet werden müssen: 

 

Zunächst ist offensichtlich, dass die Lernenden den Fachunterricht nicht erfolgreich bewältigen 

können und so auf mehr oder weniger längere Sicht ein qualifizierter Schulabschluss gefährdet 

ist (bes. in Jg. 8-10). 

Deshalb sind folgende Maßnahmen v.a. in den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch und WP sowie 

GL und Naturwissenschaften wichtig: 

• sprachliche Vorentlastung von Texten und Leistungsnachweisen 

• BINOGI nutzen, um fachliche Inhalte mehrsprachig zu vermitteln 

• Inklusionsmaterial ist oft auch für DAZ-SuS geeignet 

• Übersicht der Unterrichtsinhalte an die SuS herausgeben  und eventuell über BUT 

außerschulische Förderung beantragen 

 

• Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung sind so angelegt, dass sie die 

Lernentwicklung bzw. den Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen erfassen 

und Grundlage für die weitere Förderung der Schülerinnen und Schüler sind. Um die 

Lernentwicklung bzw. den Lernstand von Schülerinnen und Schülern zu erfassen, bedarf 

es einer Vielfalt an Formen der Lernerfolgsüberprüfung. Diese gilt es so zu 

gestalten, dass sie Schülerinnen und Schülern Erkenntnisse über ihre individuelle 

Lernentwicklung und ihren Lernstand ermöglichen. Lehrkräften dienen sie als Grundlage 

zur Diagnose und Gestaltung von Beratungsprozessen. Die Gestaltung der 

Lernerfolgsrückmeldung ist dabei von zentraler Bedeutung. (Referenzrahmen 

Schulqualität) Mit den Kompetenzrastern der einzelnen Unterrichtsfächer (s.o.) gibt es an 

der MSS eine anschauliche Grundlage, die für die Zugewanderten heruntergebrochen 

werden kann. 

 

• Für eine Benotung gelten die in den (Kern-)Lehrplänen beschriebenen 

Kompetenzerwartungen des jeweiligen Bildungsganges der Schulform und der jeweiligen 

Jahrgangsstufe, die in Kompetenzrastern der einzelnen Fächer sichtbar werden müssen:  

 

Fach (+) (o) (-) 

Kompetenz X   

Kompetenz  X  

Kompetenz   X 

[…]    

 

Die „Bewertung“ des Grades der erreichten Kompetenz kann zunächst durch Zeichen wie „+ = 

erreicht“, „o = zum Teil erreicht“ oder „ -= noch nicht erreicht“ transparent gemacht 

werden. Dadurch wird der Übergang zur Regelbenotung erleichtert und kann ggf. parallel 

erfolgen. 
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Zeugnisse und Abschlüsse 

 

Die Lernstandsberichte für die zugewanderten Schülerinnen und Schüler sind folglich 

Kombinationszeugnisse (z.T. Noten aus Regelfächern, z.T. ausformulierte Angaben zum Arbeits- 

und Sozialverhalten sowie Tabellen mit den durchgeführten Themen im DaZ-Unterricht, 

Formulare s. unten) 

 

Bei guten Deutschkenntnissen und entsprechenden Leistungen, sowie unter Hinzuziehung der 

Möglichkeit einer gesonderten Sprachprüfung4 anstelle von Pflichtfremdsprachen oder 

Wahlpflichtsprachen (gem. RdErl. des Kultusministeriums NRW vom 10.03.1992 (BASS 13 -61 Nr. 

1) besteht die Möglichkeit, alle Abschlüsse an der MSS zu erlangen. Spätestens bis Ende 

September müssen Teilnehmer/innen aus dem Abschlussjahrgang für die Sprachprüfungen über 

die Schulleitung an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet werden. Gegebenenfalls sollte auch 

der Besuch einer Vorbereitungsklasse am Berufskolleg nach Entlassung aus der MSS empfohlen 

werden. 

Hat ein Schüler nicht von Jahrgang 5 an am Bildungsgang der Sek I teilgenommen, kann er als 

weitere Fremdsprache zum Regelzeugnis eine Abschlussprüfung in seiner Herkunftssprache 

ablegen (BASS 13 61 Nr. 2). Der herkunftssprachliche Unterricht (HSU), an dem der Schüler/die 

Schülerin während seiner Schullaufbahn teilgenommen hat, dient der Erweiterung der 

herkunftssprachlichen Fähigkeiten in Wort und Schrift und der Stärkung der interkulturellen 

Kompetenzen. An der MSS wird HSU in Türkisch, im Stadtbezirk Werne in Russisch und Arabisch 

sowie kreisweit in Polnisch und Italienisch angeboten. 

  

 
4 Voraussetzung für Teilnahme an Sprachprüfung: kein Besuch der Sek I von Beginn an, keine Eingliederung in 
Sprachenangebot der Schule möglich/keine Benotung in Pflicht-/Wahlpflichtfremdsprache auf Zeugnis, 
Amtssprache des Herkunftlandes konnte nicht weitergeführt werden, bisher noch keine Sprachprüfung absolviert 



 
Konzept zur Leistungsbewertung   
 

 ELM, GAR, BUL, LEF/DL´in,         
Stand 11/2025        26 

 

Zeugnisformulare für DAZ-SuS 
 
Zeugnisformular Gruppe A 
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Zeugnisformular Gruppe B 
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Zeugnisformular Gruppe C 
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Zeugnisformular Gruppe D 
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Leistungsbewertung im Distanzunterricht (Verordnung über die 
Einrichtung von Distanzunterricht vom 14. November 2022, 
geändert durch Verordnung vom 30. Oktober 2025) 

 
§ 5 Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer 

Die beteiligten Lehrkräfte gewährleisten die Organisation des Distanzunterrichts und die 

regelmäßige, dem Präsenzunterricht gleichwertige pädagogisch-didaktische Begleitung ihrer 

Schülerinnen und Schüler. Sie informieren die Schülerinnen und Schüler regelmäßig über die Lern- 

und Leistungsentwicklung. Besonders die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer […] achten 

darauf, dass die Schülerinnen und Schüler durch den Distanzunterricht nicht stärker als durch 

einen vollständigen Präsenzunterricht gefordert sind. 

Dazu werden an der MSS die oben beschriebenen Checklisten/Kompetenzraster genutzt und den 

Schülerinnen und Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten im Rahmen der jeweils 

anstehenden Unterrichtsreihe bekanntgegeben. 

 

§ 6 Teilnahme am Distanzunterricht, Leistungsbewertung 

(1) Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Pflichten aus dem Schulverhältnis im 

Distanzunterricht im gleichen Maße wie im Präsenzunterricht. 

(2) Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Die im Distanzunterricht 

erbrachten Leistungen werden in der Regel in die Bewertung der „Sonstigen Leistungen im 

Unterricht“ einbezogen. Leistungsbewertungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ 

können ebenfalls auf Inhalte des Distanzunterrichts aufbauen. 

(3) Klassenarbeiten, Klausuren und Prüfungen finden im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. 

Daneben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht 

geeignete Formen der Leistungsüberprüfung möglich. 

 

Der teils herausfordernden Lernsituation besonders hinsichtlich der heterogenen Unterstützung 

in den Familien wird durch differenzierte Formen der Leistungsbewertung Rechnung getragen. 
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Besonderes Entwicklungsprojekt im Bereich der 
Leistungsbewertung im Fach Französisch (Wortschatz) 

Im Fach Französisch wurde im Schuljahr 2025/26 im Bereich Wortschatz eine neue Phase der 

Leistungsbewertung testweise eingeführt, die den Fokus auf selbstständiges und individuelles 

Lernen legt. Ziel dieses Konzeptes ist es, den Schülerinnen und Schülern mehr 

Eigenverantwortung zu übertragen und gleichzeitig eine motivierende sowie druckreduzierende 

Lernumgebung zu schaffen. 

Im Rahmen dieser Testphase entscheiden die SuS eigenständig, wann sie ihre Wortschatztests 

bis zur abschließenden LZK absolvieren möchten. Dadurch können sie ihr Lernen individuell 

planen und den Zeitpunkt der Überprüfung an ihren persönlichen Lernstand anpassen. 

Die Wortschatztests sind in drei aufeinander aufbauenden Niveaustufen gegliedert. Jede 

Niveaustufe kann von den SuS in bis zu drei Versuchen bearbeitet werden. Der Aufbau der Tests 

folgt dabei einem klaren Prinzip: Die grundlegende Stufe „Reproduzieren“ bildet die Basis für alle 

weiteren Anforderungen. Erst, wenn diese Stufe sicher beherrscht wird, ist ein Übergang zu 

komplexeren Aufgaben sinnvoll. 

Als „vollständig beherrscht“ gilt diese Niveaustufe „Reproduzieren“, wenn mindestens 80% der 

Anforderungen im Test erreicht wurden. Sobald ein/e Schüler/in diese Schwelle erreicht hat, kann 

er oder sie die nächste Niveaustufe „Zusammenhänge herstellen“ angehen und final die 

Niveaustufe „Verallgemeinern und Reflektieren“ erreichen. Auf diese Weise wird sichergestellt, 

dass die Lerninhalte schrittweise und fundiert aufgebaut werden.  

Abschließend: Diese Form der Leistungsüberprüfung zielt darauf ab, die Motivation der SuS zu 

steigern, da individuelle Fortschritte sichtbar gemacht werden und nicht ausschließlich einmalige 

Leistungssituationen im Vordergrund stehen. Gleichzeitig wird der Leistungsdruck reduziert, da 

mehrere Versuche möglich sind und der Zeitpunkt der Testdurchführung selbst gewählt werden 

kann. Insgesamt trägt das Konzept dazu bei, eigenverantwortliches Lernen zu fördern und den 

Erwerb von Wortschatz nachhaltig zu sichern. 

 

Beispiele für Kompetenztests Jg. 7 und Elternmitteilung zum erreichten Ergebnis(s. 

nächste Seite) 
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Anlagen 

Beispiele für Kompetenzraster/Checklisten einzelner Fächer 
 

Deutsch, Jg. 5 

 
 

Technik, Jg. 6 
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Religion, Jg. 7 
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Mathe, Jg. 8 E-Kurs 
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Chemie, Jg. 9 E-Kurs 

 

 
 

Französisch, Jg. 10 

 

 



 
Konzept zur Leistungsbewertung   
 

 ELM, GAR, BUL, LEF/DL´in,         
Stand 11/2025        39 
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Beispiele für differenzierte Leistungsbewertung in schriftlichen 

Klassenarbeiten: 
 

 

Deutsch, Jg. 5 
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Mathematik E-Kurs, Jg. 7 
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Kunst, Jg. 8 
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Französisch, Jg. 10 
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Schulgesetz  

für das Land Nordrhein-Westfalen  

(Schulgesetz NRW - SchulG) 

Vom 15. Februar 2005  

(GV. NRW. S. 102)  

zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2025  

(GV. NRW. 2025 S. 501/ABI.NRW. 06/25) 

 

§ 48  Grundsätze der Leistungsbewertung 

(1) Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin oder des 

Schülers Aufschluss geben; sie soll auch Grundlage für die weitere Förderung der Schülerin oder 

des Schülers sein. Die Leistungen werden durch Noten bewertet. Die Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen können vorsehen, dass schriftliche Aussagen an die Stelle von Noten treten 

oder diese ergänzen. 

(2) Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder 

dem Schüler im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbereich „Sonstige 

Leistungen im Unterricht“ erbrachten Leistungen. Beide Beurteilungsbereiche werden bei der 

Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt. 

(3) Bei der Bewertung der Leistungen werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt: 

1. sehr gut (1)  

Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen im besonderen 

Maße entspricht. 

2. gut (2)  

Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht. 

3. befriedigend (3)  

Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den 

Anforderungen entspricht. 

4. ausreichend (4)  

Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im 

Ganzen den Anforderungen noch entspricht. 

5. mangelhaft (5)  

Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht 

entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und 

die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. 

6. ungenügend (6)  

Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht 

entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer 

Zeit nicht behoben werden können. 

(4) Werden Leistungen aus Gründen, die von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertreten 

sind, nicht erbracht, können nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

Leistungsnachweise nachgeholt und kann der Leistungsstand durch eine Prüfung festgestellt 

werden. 

(5) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die Leistung, so wird dies wie eine ungenügende 

Leistung bewertet. 
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(6) Neben oder an Stelle der Noten nach Absatz 3 kann die Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

ein Punktsystem vorsehen. Noten- und Punktsystem müssen sich wechselseitig umrechnen 

lassen. 

 

13-21 Nr. 1.1 

Verordnung  
über die Ausbildung und die Abschlussprüfungen  

in der Sekundarstufe I  
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung  

Sekundarstufe I - APO-S I) 

Vom 2. November 2012  
geändert durch Verordnung vom 10. Juni 2025  

(V. NRW. 2025 S. 577/ABl. NRW. 07/25)1 

mit 

 
13-21 Nr. 1.2 

Verwaltungsvorschriften 
zur Verordnung über die Ausbildung 

und die Abschlussprüfungen 
in der Sekundarstufe I 

(VVzAPO-S I) 

Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung 
Vom 28. Juni 2019 (ABl. NRW. 08/19) 

 

§ 6 APO SI: 

 

Leistungsbewertung, Klassenarbeiten, Nachteilsausgleich 
(1) Die Leistungsbewertung richtet sich nach § 48 Schulgesetz NRW. 

(2) Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zusammenhang mit dem 

Unterricht erbrachten mündlichen und praktischen Leistungen sowie gelegentliche kurze 

schriftliche Übungen in allen Fächern. Die Leistungen bei der Mitarbeit im Unterricht sind bei der 

Beurteilung ebenso zu berücksichtigen wie die übrigen Leistungen. 

(3) Die Beurteilungsbereiche „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 

werden bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt. 

(4) Schülerinnen und Schüler erhalten eine Lernbereichsnote, wenn nach Maßgabe dieser 

Verordnung ein Lernbereich integriert unterrichtet wird. 

(5) Nicht erbrachte Leistungsnachweise gemäß § 48 Absatz 4 Schulgesetz NRW sind nach 

Entscheidung der Fachlehrerin oder des Fachlehrers nachzuholen oder durch eine Prüfung zu 

ersetzen, falls dies zur Feststellung des Leistungsstandes erforderlich ist. 

(6) Die Förderung in der deutschen Sprache ist Aufgabe des Unterrichts in allen Fächern. 

Häufige Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache müssen bei der 

Festlegung der Note angemessen berücksichtigt werden. Dabei sind insbesondere das Alter, der 

Ausbildungsstand und die Muttersprache der Schülerinnen und Schüler zu beachten. 

https://bass.schule.nrw/12691.htm#_ftn1
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p48
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p48(4)
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(7) Bei einem Täuschungsversuch 

1. kann der Schülerin oder dem Schüler aufgegeben werden, den Leistungsnachweis zu 

wiederholen, 

2. können einzelne Leistungen, auf die sich der Täuschungsversuch bezieht, für ungenügend 

erklärt werden oder 

3. kann, sofern der Täuschungsversuch umfangreich war, die gesamte Leistung für ungenügend 

erklärt werden. 

(8) Einmal im Schuljahr kann pro Fach eine Klassenarbeit durch eine andere, in der Regel 

schriftliche, in Ausnahmefällen auch gleichwertige nicht schriftliche Leistungsüberprüfung 

ersetzt werden. In den modernen Fremdsprachen können Klassenarbeiten mündliche Anteile 

enthalten. Einmal im Schuljahr kann eine schriftliche Klassenarbeit durch eine gleichwertige 

Form der mündlichen Leistungsüberprüfung ersetzt werden. Im Fach Englisch wird im letzten 

Schuljahr eine schriftliche Klassenarbeit durch eine gleichwertige Form der mündlichen 

Leistungsüberprüfung ersetzt. 

(9) Soweit es die Behinderung oder der Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung einer 

Schülerin oder eines Schülers erfordert, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter 

Vorbereitungszeiten und Prüfungszeiten angemessen verlängern und sonstige Ausnahmen vom 

Prüfungsverfahren zulassen. Entsprechendes gilt bei einer besonders schweren 

Beeinträchtigung des Lesens und Rechtschreibens. Die fachlichen Leistungsanforderungen bei 

Abschlüssen und Berechtigungen bleiben unberührt. 

 

 
VV zu § 6 (Verwaltungsvorschriften) 
6.1 zu Absatz 1 

6.1.1 Für die Zahl und die Dauer der schriftlichen Klassenarbeiten gilt: 

 

 



 
Konzept zur Leistungsbewertung   
 

 ELM, GAR, BUL, LEF/DL´in,         
Stand 11/2025        47 

 

Über die Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten entscheidet die Fachkonferenz im 
Rahmen der festgelegten Bandbreiten. 
 

6.1.2 Schriftliche Klassenarbeiten werden soweit wie möglich gleichmäßig 

auf die Schulhalbjahre verteilt, vorher rechtzeitig angekündigt, innerhalb 

von drei Wochen korrigiert, benotet, zurückgegeben und besprochen. Sie 

werden den Schülerinnen und Schülern zur Information der Eltern mit nach 

Hause gegeben. Erst danach darf in demselben Fach eine neue Klassenarbeit 

geschrieben werden. 

6.1.3 Hinsichtlich der Zahl der Klassenarbeiten und mündlicher Leistungsüberprüfungen 

pro Woche gilt der RdErl. d. Ministeriums für Schule und 

Weiterbildung v. 05.05.2015 (BASS 12-63 Nr. 3). […] 

6.4 zu Absatz 4 

Die Lernbereichsnote wird von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern gemeinsam 

festgesetzt. Eine zusätzliche Benotung der Einzelfächer der 

Lernbereiche findet nicht statt. 

6.5 zu Absatz 5 

Ein Leistungsnachweis ist nur nachzuholen oder durch eine in der Regel 

mündliche Prüfung zu ersetzen, wenn dieser von der Schülerin oder dem 

Schüler aus von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht erbracht 

werden konnte. Andernfalls wird die fehlende Leistung wie eine ungenügende 

Leistung bewertet. 

6.6 zu Absatz 6 

6.6.1 Lehrerinnen und Lehrer aller Fächer haben die Aufgabe, ihre Schülerinnen 

und Schüler im mündlichen und schriftlichen Gebrauch der deutschen 

Sprache zu fördern. Dazu vergewissern sie sich über das Sprachverständnis, 

geben regelmäßig Rückmeldungen über Leistungen in der 

deutschen Sprache, korrigieren Fehler und geben Hinweise, wie der 

Sprachgebrauch verbessert werden kann. Die Fachkonferenz Deutsch 

trifft darüber Absprachen mit den anderen Fachkonferenzen. 

6.6.2 Häufige Verstöße gegen den richtigen Gebrauch der deutschen 

Sprache führen zur Absenkung der Note um bis zu einer Notenstufe. Der  

RdErl. d. Kultusministeriums v. 19.07.1991 zur Förderung von Schülerinnen 

und Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens 

und Rechtschreibens (LRS - BASS 14-01 Nr. 1) bleibt unberührt. 

6.8 zu Absatz 8 

Andere Formen schriftlicher Leistungen neben Klassenarbeiten sind insbesondere 

Facharbeiten, Schülerarbeiten im Rahmen der Begabungsförderung, 

begleitete Formen der Dokumentation selbstgesteuerten Lernens 

und anforderungsbezogene Berichte über Betriebspraktika. Zur Bewertung 

der verpflichtenden mündlichen Leistungsüberprüfungen im Fach 

Englisch wird die Verwendung des Bewertungsrasters gemäß Anlage 62 

empfohlen. 

6.9 zu Absatz 9 

6.9.1 In zentralen Prüfungen dürfen Vorbereitungs- und Prüfungszeiten 

nur dann verlängert werden, wenn diese Form des individuellen Nachteilsausgleichs 
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auch in der bisherigen Förderpraxis für die jeweilige Schülerin 

oder den jeweiligen Schüler entsprechend dokumentiert worden ist. Das 

gilt auch für die Zulassung sonstiger Ausnahmen vom Prüfungsverfahren. 

6.9.2 Sonstige Ausnahmen vom Prüfungsverfahren sind die Nutzung von Werkzeugen, 

technischen Hilfsmitteln, besonderen räumlichen oder personellen Bedingungen, die Nutzung 

der vom Ministerium bereitgestellten modifizierten Klausuren für die Förderschwerpunkte 

Sehen, Hören und Kommunikation/Sprache oder anderen vom Ministerium bereitgestellten oder 

zugelassenen Anpassungen der Prüfungsaufgaben. Sollten im Einzelfall darüberhinausgehende 

Ausnahmen vom Prüfungsverfahren notwendig sein, so ist die Entscheidung darüber im 

Einvernehmen mit der oberen Schulaufsicht zu treffen. 


